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Allgemeine Voraussetzungen für den Anspruch auf Vorruhestand 

•	 Mindestbetriebszugehörigkeit von 5 
Jahren beim letzten Arbeitgeber  
Ausnahme: Mindestbetriebszugehörigkeit 
von 1 Jahr für Angestellte eines Unterneh-
mens, das Konkurs angemeldet hat bzw. 
sich in einem Insolvenzverfahren befindet.

•	 Wahlmöglichkeit zwischen vorgezoge-
ner Altersrente und Vorruhestand bis 
zum vollendeten 63. Lebensjahr

•	 Es gilt eine Bezugsdauer von maximal 
3 Jahren  
Die Bezugsdauer endet zu dem Zeit-
punkt, ab dem der Begünstigte Anspruch 
auf Altersrente bzw. vorgezogene Alters-

ALLGEMEINE GESETZLICHE BESTIMMUNGEN 
DER VORRUHESTANDSREGELUNGEN  

rente erlangt. Angestellte ohne Anspruch 
auf vorgezogene Altersrente können die 
Leistung bis zum vollendeten 65. Lebens-
jahr beziehen.

•	 Priorität für die Bewilligung des 
Vorruhestands bei einem mit 
dem Arbeitsminister bzw. dem 
Personalausschuss getroffenem 
Abkommen  
Wenn es keinen Personalausschuss gibt: 
Befragung der Belegschaft.
Im Fall eines Konkurses: Möglichkeit eines 
Abkommens durch den Insolvenzverwalter.

Vorruhestandsgeld („Indemnité de préretraite“)

Monatliches Vorruhestandsgeld

•	 85 % des monatlichen Bruttoegehalts 
wie auch des variablen Lohnanteils, die 
im Laufe der 12 Monate bezogen wur-
den, die dem Bezugszeitraum unmittelbar 
vorangehen (Referenzzeitraum), für den 
ersten Zwölfmonatszeitraum.

Auf Antrag: Der Referenzzeitraum kann 
auf Beschluss des Arbeitsministers auf 18 
Monate verlängert werden.

•	 80 % dieses Gehalts für den zweiten 
Zwölfmonatszeitraum.

•	 75 % dieses Gehalts für den Zeitraum bis 
der Leistungsanspruch endet.
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Referenzgehalt, als Berechnungsgrundlage für das monatliche Vorruhestandsgeld 

•	 Berücksichtigung der entgeltlichen Ent-
schädigungen bei Krankheit, laufenden 
Prämien und Zuschlägen (ausgenommen 
Zuschläge für Mehrarbeit und zusätzli-
chen Kosten);

•	 Berücksichtigung von monatlich 1/12 der 
durchschnittlichen Gratifikationen der letz-
ten 3 Jahre, zuzüglich des 13. Monatsgehalts 
in anteiliger Höhe von 1/12 pro Monat;

•	 Berücksichtigung der Ausgleichsentschä-
digung, die seitens der zuständigen Stelle 

für Arbeitnehmer mit eingeschränkter 
Arbeitsfähigkeit der ADEM gezahlt wird;

•	 Berücksichtigung der Wiedereingliede-
rungshilfe („aide au réemploi“);

•	 Berücksichtigung der Einkommensverlus-
te, welche der Arbeitnehmer im Laufe des 
Referenzzeitraums aufgrund einer teilwei-
sen Arbeitslosigkeit oder Arbeitslosigkeit 
aufgrund von Schlechtwetter oder Unfall 
oder technisch bedingter Arbeitslosigkeit 
erlitten hat.

Spezifische Bestimmungen für den Teilzeitvorruhestand („préretraite progressive“)

Arbeitnehmer im Teilzeitvorruhestand erhalten 2 Steuerkarten, eine für ihre berufliche Tätigkeit 
und die andere für den Anteil des Teilzeitvorruhestandes. 

Dauer des Vorruhestandsgelds

Der maximale Bezugszeitraum beträgt 3 Jahre 
und endet zu dem Zeitpunkt, ab dem der Leis-
tungsempfänger Anspruch auf eine Altersrente 
oder vorgezogene Altersrente hat. Es gibt au-
ßerdem die Möglichkeit eines Vorruhestands-
gelds bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres, 
wenn der Betrag der vorgezogenen Altersren-
te unter der gesetzlichen Mindestrente liegt.

Beteiligung des Beschäftigungsfonds 
(„Fonds pour l’Emploi“)

Der Antrag muss mindestens 1 Monat vor Be-
ginn der Bezugsberechtigung vom Arbeitgeber 
gestellt werden. Andernfalls tritt die Erstattung 
des Beschäftigungsfonds am 1. Tag des Monats 
in Kraft, in dem der Antrag eingereicht wurde. 
Zur Vermeidung des Rechtsverlustes muss der 
Arbeitgeber innerhalb der 6 Monate, die auf den 
Ablauf des betreffenden Monats folgen, auf Mo-
natsbasis eine Abrechnung vorlegen.
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ANPASSUNGSVORRUHESTAND 
(„Préretraite-ajustement“)

Anspruchsberechtigte Unternehmen

Bei Schließung des Unternehmens oder um 
Entlassungen zu vermeiden, aufgrund von Stel-
lenkürzungen wegen betrieblichen Umstruk-
turierungen bzw. von Stellenumwandlungen 
infolge technologischer Veränderungen, kann 
der Arbeitgeber durch ein mit dem Arbeitsmi-
nister geschlossenes Abkommen die Zulassung 
zum Anpassungsvorruhestand beantragen.

Dies gilt auch für Verwalter von Unternehmen, 
die sich in Konkurs, unter Zwangsverwaltung 
oder in Liquidation befinden.

Arbeitgeber in einem langfristigen Restruktu-
rierungsprozess können durch ein Abkommen 
mit dem Arbeitsminister die Altersstruktur ih-
res Personals durch Neueinstellungen, die den 
vorruhestandsbedingten Personalverlust ganz 
oder teilweise kompensieren, anpassen.

Abkommen mit dem Arbeitsminister

Die Dauer der Gültigkeit ist auf maximal 1 Kalenderjahr begrenzt. 

Ausnahme: Unternehmen, die einen Sozialplan 
oder einen genehmigten Plan zur Aufrechter-
haltung der Beschäftigung (PdME) verabschie-
det haben (in diesem Fall kann die Dauer der 
Gültigkeit des Abkommens mit der Laufzeit 
des Sozialplans oder des PdME identisch sein).

In dem Einkommen kann im Übrigen präzisiert 
werden, ob sie für eine oder mehrere Einhei-
ten eines Wirtschafts- und Unternehmensge-
bildes gilt.

Entschädigung

Übersteigt der Rentenbetrag, auf den die Betreffenden Anspruch haben, nicht die gesetzliche Min-
destrente, kann eine Entschädigung bis zum vollendeten 65. Lebensjahr gezahlt werden.
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Bedingungen 

Um in den Genuss des Anpassungsvorruhestands 
zu kommen, muss das Unternehmen für diesen 
zugelassen sein und der Arbeitnehmer muss fol-
gende kumulativen Bedingungen erfüllen:
•	 vollendetes 57. Lebensjahr;
•	 Mindestbetriebszugehörigkeit von 5 Jahren 

beim letzten Arbeitgeber (1 Jahr für Arbeit-
nehmer eines Unternehmens, das Konkurs 
angemeldet hat oder sich im Insolvenzver-
fahren befindet);

•	 spätestens 3 Jahre nach Beginn des Vorru-
hestands, Erfüllung der Kriterien, die den 
Anspruch auf eine Altersrente oder eine 
vorgezogene Altersrente bedingen; 

•	 der Arbeitnehmer darf keine Rente einer 
ausländischen Rentenversicherung beziehen.

Der Arbeitnehmer kann bis zum vollendeten 63. 
Lebensjahr zwischen vorgezogener Altersrente 
und Vorruhestand wählen. Er darf (bei sonstigem 
Verlust seiner Ansprüche) keine Erwerbstätigkeit 
aufnehmen, die - auf 1 Kalenderjahr - pro Monat 
die Hälfte des gesetzlichen Mindestlohns über-
steigt.

Für Arbeitnehmer eines Unternehmens, das für 
den Anpassungsvorruhestand zugelassen ist (ge-
mäß dem Abkommen mit dem Arbeitsminister): 
Möglichkeit, den Eintritt in den Anpassungsvorru-
hestand auf den 1. Januar des Jahres vorzuverlegen, 
in dem das Alter von 57 Jahren erreicht wird.

Finanzierung

Der Beschäftigungsfonds erstattet dem Arbeitgeber sämtliche Kosten, die sich aus der Zahlung des 
Vorruhestandsgelds ergeben, einschließlich des Arbeitgeberanteils der Sozialabgaben, die hierauf an-
fallen. Wenn die wirtschaftliche und finanzielle Situation ausgewogen ist, muss sich das Unternehmen 
an diesen Kosten beteiligen. Dieser Anteil der Kostenbeteiligung kann 75 % nicht übersteigen und 
nur dann unter 30 % betragen, wenn dies im Rahmen eines Plans zur Aufrechterhaltung der Be-
schäftigung mit dem Arbeitsminister abgestimmt ist.

Frist

Ein Arbeitgeber, der die Zulassung zum An-
passungsvorruhestand beansprucht, muss den 
Antrag spätestens fünfzehn (15) Tage vor der 
Konjunkturausschusssitzung („Comité de Con-
joncture“) beim Arbeitsministerium einrei-
chen. Das Sekretariat des Ausschusses prüft, 
ob die von dem Antrag auf Vorruhestand be-
troffenen Arbeitnehmer die erforderlichen 
Bedingungen tatsächlich erfüllen. Individuelle 
Anträge auf Zulassung zum Anpassungsvor-
ruhestand nach Abschluss des vorgenannten 
Abkommens sind vorzugsweise vor dem vor-
gesehenen Weggang einzureichen.

Praktische Modalitäten für den 
Arbeitnehmer

Arbeitnehmer legen dem Antrag auf Zulassung 
zum Vorruhestand eine Bescheinigung über be-
stehende Rentenansprüche bei, die von der 
nationalen Rentenversicherungskasse (CNAP) 
auszustellen ist und das Datum für den An-
spruchsbeginn auf Altersrente oder vorgezogene 
Altersrente definiert. Bei Zulassung wird das Ende 
der normalen Beschäftigung anhand einer vom 
Arbeitgeber ausgestellten Austrittsbestätigung do-
kumentiert und dem Sozialversicherungszentrum 
(CCSS) übermittelt. Darin gibt der Arbeitgeber 
„Vorruhestand“ als Grund für den Weggang des 
Arbeitnehmers an.
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VORRUHESTAND FÜR SCHICHT- UND  
NACHTARBEITER

Vom Arbeitnehmer zu erfüllende Bedingungen

Um in den Genuss des Vorruhestandes für Schicht- bzw. Nachtarbeiter zu kommen, muss der 
Arbeitnehmer die folgenden kumulativen Bedingungen erfüllen:

•	 vollendetes 57. Lebensjahr;
•	 spätestens 3 Jahre nach Beginn des Vorru-

hestands, Erfüllung der Kriterien, die den 
Anspruch auf eine Altersrente oder eine 
vorgezogene Altersrente bedingen; 

•	 Mindestbetriebszugehörigkeit von 5 Jahren 
beim letzten Arbeitgeber (1 Jahr für Arbeit-
nehmer eines Unternehmens, das Konkurs 
angemeldet hat oder sich im Insolvenzver-
fahren befindet);

•	 der Arbeitnehmer darf keine Rente einer 
ausländischen Rentenversicherung beziehen;

•	 Nachweis, dass er 20 Jahre Schichtarbei-
ter im 3-Schichtbetrieb oder in Nacht-
arbeit war, bzw. während der letzten 25 
Jahren der Erwerbstätigkeit 15 Jahre lang 
im 3-Schichtbetrieb oder in Nachtarbeit 
tätig war; 

•	 Nachweis, dass er 20 % der normalen 
monatlichen Arbeitszeit zwischen 22 Uhr 
und 6 Uhr morgens geleistet hat.

Der Arbeitnehmer hat die Wahl zwischen ei-
ner vorgezogener Altersrente und dem Vorru-
hestand bis zum vollendeten 63. Lebensjahr. Er 
darf (bei sonstigem Verlust seiner Ansprüche) 
keine Erwerbstätigkeit aufnehmen, die - auf 1 
Kalenderjahr - pro Monat die Hälfte des ge-
setzlichen Mindestlohns übersteigt.

Der Vorruhestand steht für Arbeitnehmer zur 
Verfügung, die an einem Voll- oder Teilzeitar-
beitsplatz beschäftigt waren (mindestens 50 % 
der normalen Arbeitszeit).
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Spezifische Bestimmungen

Für Arbeitnehmer, die in einem Unternehmen beschäftigt sind, das für den Anpassungsvorruhes-
tand zugelassen ist, besteht die Möglichkeit, den Eintritt in den Vorruhestand für Schichtarbeit auf 
den 1. Januar des Jahres vorzuverlegen, in dem das 57. Lebensjahr vollendet wird.

Im Fall von Massenentlassungen, Entlassungen, die auf Gründe zurückzuführen sind, die nicht mit 
der betreffenden Person zusammenhängen, der Beendigung des Arbeitsverhältnisses im Fall eines 
Konkurses oder eines gerichtlichen Insolvenzverfahrens gilt: ein arbeitsloser Arbeitnehmer, der 
Arbeitslosengeld bezieht und der die Bedingungen für die Zulassung zum Vorruhestand für Schich-
tarbeit erfüllt, kann ebenfalls von diesem Vorruhestand profitieren.

Vom Arbeitnehmer auszufüh-
rende Schritte

Der schriftliche Antrag des Arbeitnehmers 
ist spätestens 3 Monate vor dem voraussicht-
lichen Datum der Zulassung zum Vorruhestand 
beim Arbeitgeber einzureichen. Eine Kopie 
dieses Antrags ist vom Arbeitgeber an die Per-
sonalvertretung weiterzuleiten.

Der Arbeitnehmer muss seinem Antrag eine 
von den zuständigen Stellen der Sozialversi-
cherung ausgestellte Bescheinigung beifügen, 
welche das Datum für den Beginn seines Ans-
pruchs auf Altersrente bzw. eine vorgezogene 
Altersrente bestätigt.

Darüber hinaus muss der Arbeitnehmer den 
Nachweis erbringen, dass er die gesetzlichen 
Bedingungen für die Nachtarbeit oder Schich-
tarbeit erfüllt.

Vom Arbeitgeber auszuführen-
de Schritte

	» Abschluss eines Abkommens mit dem Ar-
beitsminister.

Einreichen des Antrags auf Beteiligung des 
Beschäftigungsfonds am Vorruhestand für 
Schicht- bzw. Nachtarbeiter spätestens einen 
(1) Monat vor Beginn der Berechtigung.

Finanzierung

Der Beschäftigungsfonds erstattet dem Arbeit-
geber sämtliche Kosten, die sich aus der Zahlung 
des Vorruhestandsgelds ergeben, einschließlich 
des Arbeitgeberanteils der Sozialabgaben, die 
hierauf anfallen.
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TEILZEITVORRUHESTAND 
(„Préretraite progressive“)

Vom Arbeitnehmer zu erfüllende Bedingungen

Um Teilzeitvorruhestandes zu erhalten, muss der Arbeitnehmer folgende Bedingungen erfüllen:

•	 vollendetes 57. Lebensjahr;
•	 spätestens 3 Jahre nach Beginn des Vorru-

hestands, Erfüllung der Kriterien, die den 
Anspruch auf eine Altersrente oder eine 
vorgezogene Altersrente bedingen;  

•	 Wahl zwischen vorgezogener Altersrente 
und Vorruhestand bis zum vollendeten 63. 
Lebensjahr; 

•	 Mindestbetriebszugehörigkeit von 5 Jah-
ren beim letzten Arbeitgeber (1 Jahr für 
Arbeitnehmer eines Unternehmens, das 
Konkurs angemeldet hat oder sich im In-
solvenzverfahren befindet);

•	 Beschäftigung an einer Stelle mit einer 
Arbeitszeit von mindestens 75 %;

•	 Verpflichtung zur Minderung der Arbeits-
zeit, die durch einen Zusatz zum Arbeits-
vertrag auf mindestens 40 % und maximal 
60 % der bisherigen Arbeitszeit festzule-
gen ist;

•	 Notwendigkeit einer ausdrücklichen Re-
gelung des Teilzeitvorruhestandes im Kol-
lektivvertrag oder in einem Abkommen 
zwischen dem Unternehmen und dem 
Arbeitsminister;

•	 bei Sonderabkommen: Vorlage der Stel-
lungnahme der Personalvertretung/ge-
mischten Ausschusses.

Achtung:

•	 Bedingungsloser Anspruch auf Zulassung zum Teilzeitvorruhestand in Unternehmen, die unter 
einen Kollektivvertrag fallen, der die Anwendung einer solchen Maßnahme vorsieht;

•	 Zustimmung des Arbeitgebers für Angestellte erforderlich, die in einem Unternehmen be-
schäftigt sind, das ein Abkommen mit dem Arbeitsminister getroffen hat. 
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Teilzeitvorruhestand bei Umstrukturierung

Für ein Unternehmen, das bereits für den Anpassungsvorruhestand zugelassen ist, besteht die 
Möglichkeit, die Zulassung seiner Belegschaft für Teilzeitvorruhestand zu beantragen:

•	 ohne dass es verpflichtet ist, gleichzeitig 
zwecks Ausgleich Neueinstellungen vorzu-
nehmen; 

•	 wobei der Anteil der Kostenbeteiligung, der 
für den Anpassungsvorruhestand festgelegt 
ist, nun auch für Austritte in Form des Teil-
zeitvorruhestandes anwendbar ist.

Vom Arbeitnehmer auszuführende Schritte

Der Arbeitnehmer muss seinem Antrag eine von den zuständigen Stellen der Sozialversicherung 
ausgestellte Bescheinigung beifügen, die das Datum für den Beginn seines Anspruchs auf Alters-
rente bzw. eine vorgezogene Altersrente bestätigt. Die Arbeitszeitminderung des für den Teil-
zeitvorruhestand zugelassenen Angestellten sowie Bedingungen und Modalitäten zur Umsetzung, 
werden schriftlich dem Arbeitsvertrag in Übereinstimmung mit dem Arbeitsgesetz hinzugefügt. 

Besondere Bestimmung im Fall eines Konkurses bzw. gerichtlichen Insolvenzverfahrens: 
Personen in Teilzeitvorruhestand können ein anteiliges Arbeitslosengeld beantragen, das auf Basis 
des seitens des Arbeitnehmers erlittenen Einkommensverlustes berechnet wird.

Bedingungen in Bezug auf die ausgleichende Neueinstellungen

•	 Einstellung von Ersatzmitarbeitern im 
Rahmen eines Arbeitsvertrags in Voll- 
oder Teilzeit (unbefristeter Vertrag [CDI] 
oder Ausbildungsvertrag);

•	 Berücksichtigung von ersatzweisen Neu-
einstellungen (einschließlich innerhalb einer 
wirtschaftlichen oder betrieblichen Unter-
nehmenseinheit) innerhalb der 6 Monate, 
die der Zulassung zum Teilzeitvorruhestand 
vorangingen bzw. auf diese folgen;

•	 Der Arbeitnehmer, der den Übergang in 
den Teilzeitvorruhestand kompensieren 
soll, muss bei der Arbeitsagentur (ADEM) 
für mindestens 3 Monate als Arbeitsu-
chender gemeldet sein (Ausnahme: Ein-
tragungsfrist 1 Monat nach Benachrichti-
gung der ADEM);

•	 Umwandlung eines befristeten Arbeitsver-
trags (CDD) in einen unbefristeten Arbeits-

vertrag (CDI) möglich, sofern dem CDD ein 
Zeitraum mit Arbeitslosengeldbezug oder 
ein Zeitraum der Meldung bei der ADEM 
vorausgegangen ist und unter dem Vorbe-
halt, dass der Arbeitnehmer von der ADEM 
für die Stelle vorgeschlagen wurde;

•	 Arbeitssuchende in einer Maßnahme zur 
Eingliederung in den Arbeitsmarkt;

•	 Arbeitnehmer/Auszubildende eines von 
konjunkturellen oder strukturellen Prob-
lemen betroffenen Unternehmens und für 
welche ein unmittelbares Risiko der Entlas-
sung besteht;

•	 Arbeitnehmer, die von einem Unterneh-
men kommen, das einen Plan zur Aufrecht-
erhaltung der Beschäftigung vereinbart hat;

•	 Arbeitnehmer eines Unternehmens, wel-
ches sich im Konkurs bzw. im gerichtlichen 
Insolvenzverfahren befindet.
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Sollte die kompensatorische Einstellung in Form eines Ausbildungsvertrags erfolgen, wird die Be-
rücksichtigungsfrist bis zum Beginn des schulischen Ausbildungsjahres verlängert, der dem Weg-
gang in den Vorruhestand vorausgeht, bzw. auf den Beginn des schulischen Ausbildungsjahres, das 
auf den Weggang in den Vorruhestand folgt.

Abschaffung des Kausalzusammenhangs: Berücksichtigung ausgleichender Einstellungen, die bei 
einer wirtschaftlichen oder betrieblichen Unternehmenseinheit erfolgen.

Besondere Bestimmung für Unternehmen mit schwerwiegenden konjunkturbedingten wirtschaft-
lichen oder außergewöhnlichen strukturellen Problemen: Der Arbeitsminister kann auf Antrag 
des Arbeitgebers und nach Beratung mit dem Konjunkturausschuss eine befristete oder definitive 
Befreiung der Pflicht von kompensatorische Neueinstellungen erteilen.

Finanzierung

Der Beschäftigungsfonds erstattet dem Arbeit-
geber alle Kosten, die sich aus der Zahlung des 
Vorruhestandsgelds ergeben, einschließlich des 
Arbeitgeberanteils der Sozialabgaben. 

Das Recht auf Erstattung durch den Beschäf-
tigungsfonds unterliegt der Bedingung, dass 
sowohl die von dem Eintritt in den Teilzeitru-

hestand betroffene Vollzeitstelle, als auch der 
Arbeitnehmer oder Auszubildende, der zwecks 
Ausgleich eingestellt wurde, während eines 
Zeitraums von mindestens 2 Jahren nach Ab-
lauf des Vorruhestandszeitraums im Unterneh-
men erhalten wird, außer es gibt einen anderen 
Arbeitssuchenden, der die gesetzlichen Bedin-
gungen erfüllt. 

Sie haben noch Fragen? 
Kontaktieren Sie unser Info-Center :

) +352 49 94 24-222 | * infocenter@lcgb.lu
Montag-Freitag (außer Mittwochnachmittag)

8:00 – 12:00 Uhr & 13:00 – 17:00 Uhr

i

Entdecken Sie alle Info-Center Büros auf 
lcgb.lu oder scannen Sie den QR-Code

https://lcgb.lu/de/le-lcgb/bureaux-info-center/
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